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Vorsi tzender 

Protokoll führer 



T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s 

zum Protokoll der Sitzung 

des F i n a n z a u s s c h u s s e s 

der G e m e i n d e B r e i t e n b e r g 

a m 19.11.2014 
anwesend 

ja nein 

Mitglieder: 

Gerd W e n d t B W G - Vorsi tzender - X 

Claudia Frau B W G X 

Alexander Scher t Zukunft X 

Frank Klitsch Zukunft bgl . X 

Jens F. Hoppe K W V bgl. - stellv. Vors. - X 

Stellvertretende Mitglieder 

Reinold Ma lzkom Zukunft bgl . 

Jörg Hölck B W G 

Marita Th ießen-Vogel KWV bgl . 

Gemeindevertreter: 

Jörg Hölck ( B W G ) X 

Thomas Schnor (Zukunft) X 

Uwe Schmidt (Zukunf t ) X 

Detlef Wend land (KWV) - Bürgermeister - X 

Sandra Heermeyer (KWV) X 

Ulrike Petersen (Zukunft) X 

Ferner anwesend : 

Herr Kurth als Protokoll führer 



Gemeinde Breitenberg 
- Finanzausschuss -

25597 B r e i t e n b e r g , den 05.11.2014 

E i n l a d u n g 

Zu de r am Mittwoch, dem 19. November 2014 um 19.30 Uhr im Bredenbarger Kroog , 
Kirchenstraße 26 in 25597 Breitenberg, statt f indenden öffentlichen Sitzung d e s F i 
n a n z a u s s c h u s s e s der Gemeinde Brei tenberg wird hiermit eingeladen. 

T a g e s o r d n u n g 

1. Anträge zur Tagesordnung 

2. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 

3. Übertragung von Aufgaben des Feuer löschwesens auf das Amt Breitenburg 

4 . Abrechnung der Niederschlagswassergebühr in der Gemeinde Breitenberg 

5. Erlass der 2. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung 

6. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah lungen 
gem. § 95 d GO im Haushaltsjahr 2014 

7. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 

8. Mitteilungen und Anfragen 

gez. Gerd Wendt 
- Vors i tzender -

Hinweis : Der Einladung ist die Ver fügung des Innenministeriums vom 31.03.2014 
zur Haushaltskonsol idierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen 
beigefügt. 



Der Vors i tzende stellt die fo rm- und fr istgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit 

des Ausschusses fest. 

Es l iegen keine Gründe für den Ausschluss der Öffent l ichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 

2 GO vor. 

Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung 

Es wird der Dringl ichkeitsantrag g e m ä ß § 4 Abs. 4 der Geschäf tsordnung für die Gemeinde

vertretung der Gemeinde Breitenberg vom 09.12.1991 gestellt, den 

Pkt. 4: Förderung der Kindertagespf lege im Kreis Steinburg; 
hier: öffentl ich-rechtl icher Vertrag über die Kostenbetei l igung der 

Wohnor tgemeinden des Kreises Steinburg an der Förderung der Kin

dertagespf lege des Kreises Steinburg 

und den 

Pkt. 5: Er lass der 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Abwasserbesei t igung der Gemeinde Breitenberg 
(Beitrags- und Gebührensatzung) vom 17.12.2001 

in die Tagesordnung aufzunehmen: 

Abst immungsergebn is : - E inst immig -

Die Dringl ichkeit wird anerkannt. 
Die wei teren Punkte rücken entsprechend. 

Wei tere An t räge zur Tagesordnung werden nicht gestellt . 

Zu Pkt. 2: E inwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 

Es l iegen keine Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung vor. 

Zu Pkt. 3: Übertragung von Aufgaben d e s Feuer löschwesens auf d a s 

Amt Breitenburg 

Die Si tzungsvor lage Drucks.-Nr. 4/2014, die von Bürgermeister Wend land erläutert w i rd , 

liegt al len Ausschussmitg l iedern vor. Der Gemeindevertretung wird fo lgender B e s c h l u s s 

empfohlen: 

1. Die fo lgende Aufgabe des Feuer löschwesens nach § 2 des Brandschutzgesetzes wird 

gemäß § 5 Abs . 1 Nr. 10 Amtsordnung mit Wi rkung vom 01.01.2015 auf das Amt Brei

tenburg übert ragen: 

- Haushal tsplanung und -abwick lung für die Freiwill igen Feuerwehren der Moordör

fer 

Die Übert ragung erfolgt nicht 
- für d ie Rechte und Pfl ichten als Grundstückseigentümer der Gebäude (Feuer

wehrgerätehäuser) , 
- für die Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung 
- für die Dienstherreneigenschaft der Ehrenbeamtinnen und -beamten. 

2. Die fo lgende Aufgabe des Feuer löschwesens nach § 2 des Brandschutzgesetzes - nur 
Te i lbere ich Jugendabtei lung (§ 8 Abs. 5 Brandschutzgesetz) - wird gemäß § 5 Abs . 1 
Nr. 10 Amtsordnung mit Wi rkung vom 01.01.2015 auf das Amt Brei tenburg übertragen: 

- Angelegenhei ten der Jugendgruppe „Jugendfeuerwehr des Amtes Breitenburg" 

e insch l . Haushaltsplanung und -abw ick lung 

Abst immungsergebn is : - E ins t immig -



Zu Pkt. 4 : Förderung der Kindertagespflege im Kre is Steinburg 
hier: Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Kostenbetei l igung d e r 

Wohnortgemeinden des K r e i s e s Steinburg an der Förderung der Kinder

tagespf lege des Kre ises Steinburg 

Die Sitzungsvorlage Drucks.-Nr. 16/2014, die vom Ausschussvorsi tzenden Wendt erläutert 

wi rd, liegt allen Ausschussmitgl iedern vor. 

Es taucht die Frage auf, ob die Sitzungsvorlage nicht dem Erlass zur Haushaltskonsol idie
rung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (S. 6 Nr. 22) widerspricht? Herr Kurth 
verneint dies. Der Gemeindevertretung wird folgender B e s c h l u s s empfohlen: 

Die Gemeindevert retung beschließt, den beigefügten öffentl ich-rechtl ichen Vertrag über die 
Kostenbetei l igung der Wohnor tgemeinden des Kreises Steinburg an der Förderung der Kin

dertagespf lege des Kreises Steinburg mit dem Kreis Steinburg abzuschl ießen. 

Abst immungsergebn is : 4 Ja -St immen 
- / - Nein-Stimmen 

1 Enthaltung 

Vertrag Gereinde 

Zu Pkt. 5: E r l a s s der 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Bei 
t rägen und Gebühren für die Abwasserbese i t igung der Gemeinde Brei 
tenberg (Beitrags- und Gebührensatzung ) v o m 17.12.2001 

Die Sitzungsvorlage Drucks.-Nr. 17/2014 liegt allen Ausschussmitgl iedern vor. Ausschuss
vorsi tzender Wend t erläutert die Kalkulat ionen der Schmutz- und Niederschlagswasserge

bühren. Über die Beschlussvorschläge wird diskutiert. 
Der Gemeindevert retung wird folgender B e s c h l u s s empfohlen: 

Die vorgelegten Kalkulationen der Schmutzwasser- und der Niederschlagswassergebühren für 

die Zeit ab 01.01.2015 werden zur Kenntnis genommen. Der Kalkulat ion, Variante 2 entspre
chend wird fo lgende Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung beschlossen: 

7. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbese i t i 
gung der Gemeinde Breitenberg 

(Beitrags- und Gebührensatzung) vom 17.12.2001 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 2, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) , der §§ 1 und 2 des Geset
zes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes und des § 13 der Abwasserbesei t igungs
satzung vom 21.04.2006, jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfas
sung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2014 fo lgende Nachtragssatzung er lassen: 

Artikel I 

§ 14 w i rd w i e fo lg t geände r t : 
Die Abwassergebühr beträgt 

a) bei der Schmutzwasserbesei t igung 4,24 € je m 3 Schmutzwasser, 

b) bei der Niederschlagswasserbeseit igung 5,15 € je angefangene 30 m 2 

überbauter oder befestigter 
Grundstücksf läche. 

Art ike l II 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft. 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Breitenberg , den Gemeinde Breitenberg 
Der Bürgermeister 

Abst immungsergebn is : Einst immig 



Zu Pkt. 6: Abrechnung der Niederschlagswassergebühr in der 

Gemeinde Breitenberg 

Allen Ausschussmitg l iedern liegt die Sitzungsvorlage Drucksache Nr. 13/2014 vor. Es wird 
über das Für und Wider einer Umstel lung auf die neue Abrechnungsmethode diskutiert. 

Der Gemeindever t retung wird fo lgender B e s c h l u s s empfohlen: 

Der F inanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung ab dem Jahr 2016 die Nieder
schlagswassergebühr nach den tatsächlich bebauten und befestigten Flächen abzurechnen. 
Die Gebühr pro m 2 ist anhand der jeweil igen Gebührenkalkulat ion zu best immen. Die Flä
chen sind im Jahr 2015 neu zu erheben. Mit dem Abgabenbescheid 2015 sind die Bürger 
über die Änderungen zu informieren. Der Erhebungsbogen ist ebenfal ls mit dem Abgaben 

bescheid 2015 zu übersenden. 

Abst immungsergebn is : 2 Ja -S t immen 
3 Nein-Stimmen 

Der Antrag ist damit abgelehnt. Somit wird die Abwassergebühr für die Niederschlagswas
serbesei t igung weiterhin nach dem bestehenden Verfahren bemessen -

Zu Pkt. 7: E r l a s s der 2. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung 

Die Si tzungsvor lage Drucks.-Nr. 14/2014 liegt allen Ausschussmitg l iedern vor. Nach einer 
ausführ l ichen Diskussion über die Anhebung der Hundesteuersätze wird der Gemeindever

tretung fo lgender B e s c h l u s s empfohlen: 

Die Gemeindever t retung beschließt die nachstehende 2. Nachtragssatzung zur Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

2. N a c h t r a g s s a t z u n g 

z u r S a t z u n g d e r G e m e i n d e B r e i t e n b e r g 

ü b e r d ie E r h e b u n g e i n e r H u n d e s t e u e r 

v o m 10 .12 .2008 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der § § 1 , 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, jeweils in der zurzeit gel tenden 
Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
fo lgende 2. Nachtragssatzung er lassen: 

Art ike l I 
§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Hunde im Sinne des Absatzes 1 sind auch gefährl iche Hunde (sogenannte Kampfhun

de). 
Gefähr l iche Hunde sind Hunde im Sinne des Gesetzes zur Vorbeugung und Abwehr der von 
Hunden ausgehenden Gefahren (Gefahrhundegesetz - GefHG) in der jeweils gel tenden 
Fassung: 

a) g e m ä ß § 3 Abs. 2 des Gefahrhundegesetzes die in § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hundever-
br ingungs- und -e infuhrbeschränkungsgesetzes (HundVerbrEinfG) genannten Hun

de: 
Pitbull-Terrier 
Amer ican Staffordshire-Terrier 
Staffordshire-Bull terr ier 
Bull terr ier 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden 

b) Hunde , die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Nr. 1 - 5 des Gefahrhundegesetzes 
erfül len und von der ört l ichen Ordnungsbehörde als gefährl ich eingestuft wurden . 



§ 1 Abs. 3 und 4 werden gestr ichen. 

§ 4 Absatz 1 erhäl t folgende Fassung: 

(1) Die Steuer beträgt jährlich für den 1. Hund 60,00 €. , 
für den 2. Hund 80,00 €, 
für j eden weiteren Hund 110,00 €. 

Für gefährl iche Hunde im Sinne des § 1 Abs. 2 beträgt die Steuer im Kalenderjahr 6 0 0 , - € 

für jeden Hund. 

§ 5 wird um Abs . 3 ergänzt wie folgt: 

(3) Für gefähr l iche Hunde nach § 1 Abs . 2 wird keine Steuerermäßigung gewährt . 

§ 7 wird um Abs . 2 ergänzt wie folgt: 

(2) Für gefähr l iche Hunde nach § 1 Abs . 2 wird keine Steuerbefre iung gewährt . 

Artikel II 

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 

Die Satzung w i rd hiermit ausgefert igt. 

Breitenberg, den Gemeinde Brei tenberg 

- Bürgermeister -

Abst immungsergebn is : E inst immig 

Zu Pkt. 8: Ber icht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gem. § 95 d GO im Haushal ts jahr 2014 

Die Si tzungsvor lage Drucks.-Nr. 15/2014 liegt allen Ausschussmitg l iedern vor. 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden B e s c h l u s s zu fassen: 

Die in der Drucks.-Nr. 15/2014 aufgeführten über- und außerp lanmäßigen Aufwendungen 
und Auszah lungen (lfd. Nr. 6 bis 7 und Nr. 9 bis 10) werden gemäß § 95 d GO zur Kenntnis 
genommen. Die Eilentscheidung zu lfd. Nr. 8 wird genehmigt . 

Abst immungsergebn is : e inst immig 

Zu Pkt. 9: E r l a s s der Haushal tssatzung für d a s Haushal ts jahr 2015 

Allen Ausschussmitgl iedern liegt der Entwurf des Haushal tsplanes vom 03.11.2014 für das 
Haushaltsjahr 2015 vor. Herr Kurth erläutert einzelne Veransch lagungen und geht ausführ
lich auf das T h e m a Haushaltskonsolidierung ein. Die Ausschussmitg l ieder sind sich einig 
darüber, dass alle freiwilligen Ausgaben und Mitgl iedschaften in Vere inen und Verbänden 
auf Erhalt überprüf t werden sollen. Die Punkte sollen noch mal in den Schul - , Sport- u. Soz i -
aiausschuss mit der Aufgabe auf Reduzierung der Kosten gegeben werden. Der Finanzaus
schuss will s ich dann nochmal ausführl ich mit dem T h e m a Haushaltskonsol idierung in der 
nächsten Finanzausschusssitzung beschäft igen, in der auch der Jahresabschluss 2014 ge

prüft wird. 

Die nachträgl ichen Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf ergeben sich aus der anlie

genden Veränderungsl iste. 



Veränderungen z u m Entwurf v o m 03. November 2014 

d e s H a u s h a l t s p l a n e s 2015 Brei tenberg 

Produkt
konto Bezeichnung 

Bisheriger 
Ansatz 

Neuer 
Ansatz Differenz 

Ertrag Ergebnishaushalt 

61100.4021000 Gem. Anteil Einkommensteuer 137.400 134.900 -2.500 

61100.4051000 Leistungen Familienleistungsausg. 12.700 12.800 100 

Summe Veränderungen -2.400 

Aufwand Ergebnishaushalt 

61100.5372020 Amtsumlage 64.800 65.800 1.000 

Summe Veränderungen 1.000 

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

0 0 0 

Summe Veränderungen 0 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

0 0 0 

Summe Veränderun gen 0 

B e s c h l u s s : 

Der Gemeindever t re tung wird empfoh len, die anl iegende Haushaltssatzung für das Haus

haltsjahr 2015 zu beschl ießen. 

A b s t i m m u n g s e r g e b n i s : e inst immig 



Haushaltssatzung 
der Gemeinde Breitenberg für das Haushaltsjahr 2015 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2014 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 

1. im Ergebnisplan mit 

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

einem Jahresfehlbetrag 

404.200 € 

493.800 € 

89.600 € 

2. im Finanzplan mit 

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 389.700 € 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 415.400 € 

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit auf 0 € 

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

und der Finanzierungstätigkeit auf 12.000 € 

festgesetzt. 
§ 2 

Es werden festgesetzt: 

1. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Steilen auf 0,49 Stellen. 

§ 3 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 370 % 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 % 

2. Gewerbesteuer 370 % 

§ 4 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 €. 

§ 5 

Im Teiifinanzpian (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsför
derungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für Investitionen oder Investitionsförde
rungsmaßnahmen mindestens 1.000 € beträgt. 

Breitenberg, den 

-Bürgermeister-



Zu Pkt. 10: Mitteilungen und Anfragen 

• Der Finanzausschuss und die anwesenden Gäste gedenken des verstorbenen Sascha 

Frau in einer Schweigeminute. 

• Bürgermeis ter Wend land teilt folgendes mit: 

o Amtstechniker Kruse hat zum 31.12.2014 gekündigt. 

o In der Hauptstraße/alte Schule wurde ein Leuchtmittel erneuert (kein LED) 

o Sachstand Breitband 

o A m 07.11.2014 wurde der Bootsanleger aus der Stör geholt (ein besonderer Dank für 

d ie Mithilfe gilt Klaus Lipkowski, Jörg Hölck und Dierk Wend t ) 

o Der Geh- und Radweg Neuer Weg ist noch nicht frei gegeben . Die bereits ausgeführ

ten Arbeiten müssen nachgebessert we rden , da sie nicht vertragsgerecht ausgeführ t 

wu rden . 

• Bürgermeister Wend land bittet Bauausschussvorsi tzenden Schmid t den nächsten Bau -

ausschuss in der Zeit v. 26.01.-18.02.2015 oder ab dem 09.03 2015 mit fo lgenden 

T h e m e n abzuhalten: 

o Katastrophenweg A m Deich: Gemeinde ist Eigentümer 

o Gemeindebäume aus Fielmann Spende: Pflanzplan 

o Rat tenbekämpfung Abwasserkanal isat ion 



Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

über die Kostenbeteiligung der Wohnortgemeinden des Kreises Steinburg an der 
Förderung der Kindertagespflege des Kreises Steinburg 

Zwischen dem 
K r e i s Ste inburg , 

vertreten durch den Landrat 
Herrn Torsten Wendt , 

und den 
kreisangehörigen G e m e i n d e n gem. Anlage , 

vertreten d u r c h die Bürgermeister innen 

und der 
Stadt I tzehoe, 

vertreten durch den Bürgermeister 
Dr. A n d r e a s K o e p p e n , 

und der 
Stadt Glückstadt , 

vertreten durch den Bürgermeister 
G e r h a r d B l a s b e r g 

und der 
Stadt Wüster , 

vertreten durch den Bürgermeister 
Walter S c h u l z , 

sowie der 
Stadt Ke l l i nghusen , 

vertreten durch den Bürgermeister 
Axe l P i e t s c h , 

wird der folgende öffentlich-rechtliche Vertrag gem. § 121 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) 
geschlossen: 



Präambel 

Die Vertragspartner wollen mit diesem Vertrag die vorhandenen Tagespflegeangebote 
erhalten und ausweiten, um eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung mit flexiblen 
Betreuungszeiten sicherzustellen. Zudem soll eine Qualitätsverbesserung der 
Tagespflegeangebote erreicht werden. 

§ 1 

Der Kreis Steinburg (Erstattungsberechtigte) gewährt nach § 2 der Satzung zur Förderung 
der Kindertagespflege im Kreis Steinburg in der jeweils geltenden Fassung laufende 
Geldleistungen für die Betreuung und Förderung jedes Tagespflegekindes. 

Die Geldleistung wird untergliedert in eine Förderleistung, Sachleistungen (wenn die 
Tagespflegekinder in den Wohnräumen der Tagespflegepersonen betreut werden) sowie 
Zuschläge für besondere Betreuungszeiten und Übernachtung. Wegen der genauen 
Einzelheiten wird auf die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege im Kreis Steinburg in 
der jeweils gültigen Fassung verwiesen. 

An den o. g. Geldleistungen für die Tagespflegepersonen beteiligt sich die jeweilige 
Gemeinde (Erstattungsverpflichtete), in der das Tagespflegekind mit Hauptwohnsitz 
gemeldet ist, pro Betreuungsstunde mit 1,45 Euro für die Betreuung durch 
Tagespflegepersonen der Qualifikationsstufen 1 und 2 und mit 1,60 Euro für die Betreuung 
durch Tagespflegepersonen der Qualifikationsstufe 3. 

Mit der Leistung der vorbenannten Erstattungssummen sind keine sonstigen weitergehenden 
Verpflichtungen gegenüber dem Erstattungsberechtigten verbunden. Den 
Erstattungsverpflichteten steht es frei, in eigener Verantwortung ggf. zusätzliche 
Förderungen in der Kindertagespflege anzubieten. 

§ 2 

1) Die Erstattungsbeträge für den Zeitraum 01.01. bis 31.07.werden bis zum 31.08. und für 
den Zeitraum 01.08. bis 31.12. bis zum 31.01. des Folgejahres fällig. 
2) Soweit die Durchführung von Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Förderung 
von Kindertagespflege mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag einer Stadt- oder 
Amtsverwaltung übertragen wurde, gelten die darin festgelegten Abrechnungsmodalitäten für 
die Erstattung der unter § 1 genannten Kostenbeteiligungen. 

§ 3 

Dieser Vertrag tritt zum 01.03.2015 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. 

Er kann von jedem der Vertragspartner mit einer Frist von zwölf Monaten zum 31.07. eines 
jeden Jahres, erstmals zum 31.07.2017, schriftlich gekündigt werden. 

Das Kündigungsrecht gem. § 127 LVwG bleibt hiervon unberührt. 



§ 4 

Sollte sich ergeben, dass regelungsbedürftige Sachverhalte nicht geregelt worden sind, so 
verpflichten sich die Vertragspartner, sich hierüber im Sinne der Grundsätze dieses 
Vertrages zu einigen. 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder sonst unwirksam sein, so berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, die 
betroffene Bestimmung durch eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, die dem 
Gewollten entspricht bzw. möglichst nahekommt. Das neu vereinbarte wird ebenfalls 
Bestandteil dieses Vertrages. 

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für ein Abweichen vom Schriftformerfordernis. 




